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B. Entscheide kantonaler Behorden.

41. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Mapgebend fiir den Beginn der Unter-
stiitzungspflicht von Verwandlen ist der Zeitpunkt, in dem der Pflichtige von der
unterstiitzungspflichtigen  Armenbehirde zur Leistung von Verwandtenbeitrdigen
aufgefordert und durch Nichtleistung in Verzug gesetzt wird.

L.

Mit Eingabe an das Fiirsorgereferat Schaffhausen vom 25. Juli 1939 bean-
tragte das Fiirsorgeamt der Stadt Ziirich, es sei J. S., geb. 1906, Warter, im Sinne
von Art. 328/29 ZGB zu verpflichten, an die Kosten der Versorgung von Vater S.
einen monatlichen Beitrag von Fr. 50.— zu leisten. Aus den Akten ergibt sich,
daB fiir die Versorgung des S., der in der Anstalt B. in S. untergebracht ist, mo-
natlich Fr. 60.— aufgewendet werden miissen.

Vom Unterstiitzungspflichtigen wurde geltend gemacht, dafl er grundsitz-
lich zur Leistung eines Beitrages bereit sei, jedoch nicht in der Hohe, wie von der
Antragstellerin verlangt werde. Sein Bareinkommen betrage rund Fr. 200.—
im Monat. Davon gingen ab Fr. 17.— fiir die Pensionskasse, Fr. 40.— fiir die Kran-
kenkasse, Fr. 4.— fiir Gewerkschaft und Arbeitslosenversicherung und Fr. 25—
fiir ein Privatzimmer. Im Hinblick auf die Leistungen, die er fiir seinen Vater zu
machen habe, werde er zwar sein Zimmer aufgeben. Er miisse aber wieder ein
anderes Zimmer haben, um seine Freizeit in Ordnung verbringen zu kénnen.
AuBerdem habe er wiederholt seinen in D. wohnhaften Bruder freiwillig unter-
stiitzt, als er arbeitslos gewesen sei. Krsparnisse habe er keine, weshalb er auch
nicht im Stande sei, die verlangten Beitrige riickwirkend zu bezahlen.

1I.

Am 24. August 1939 beschloB die Fiirsorgekommission der Stadt Schaff-
hausen, es habe J. S. gemiB Art. 328/29 ZGB an die Verpflegungskosten seines
Vaters mit Wirkung ab 1. Juli 1939 einen Beitrag von Fr. 35.— pro Monat zu lei-
sten. Die Zahlungen seien an das Firsorgeamt der Stadt Zirich, Bureau fur
Riickerstattungen, zu entrichten.

Zur Begrindung wurde angefithrt, daBl bei einem Bareinkommen von
Fr. 200.— nebst freier Station kein Zweifel bestehen konne, daB J. S. grundsitz-
lich zur Leistung eines Beitrages an die Verpflegungskosten seines Vaters ver-
pflichtet werden miisse. Der Antrag des Fiirsorgeamtes der Stadt Ziirich auf
Leistung von Fr. 50.— gehe jedoch zu weit. Nach den Abziigen fiir Versicherungen
und Zimmermiete verblieben noch Fr. 150.— im Monat. Hievon seien die An-
schaffung von Kleidern und Waiische zu bestreiten und der Unterhalt an Freitagen
und wihrend der Ferien. Fiir die Steuern seien ebenfalls Fr. 10.— monatlich
einzustellen. Die Unterstiitzungspflicht diirfe nicht so weit gehen, dall der Pflich-
tige selbst in Bedringnis gerate. S. gedenke, sich spiter zu verheiraten, und es
sei begreiflich, daB er auf diese Zeit etwas zuriicklegen mdochte. Die Fiirsorge-
kommission glaube sich mit einem monatlichen Beitrag von Fr. 35.— in Uber-
einstimmung zu befinden mit der konstanten Praxis des Regierungsrates.

II1.
Gegen diesen BeschluB hat die Armenpflege der Stadt Ziirich mit Eingabe
vom 1. September 1939, und damit rechtzeitig, den vorliegenden Rekurs erhoben.
Die Rekurrentin erkliart, daB sie mit der Festsetzung eines monatlichen
Beitrages von Fr. 35.— angesichts der beruflichen Verhiltnisse des Pflichtigen
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einiggehe. Dagegen konne dem auf den 1. Juli 1939 festgesetzten Beginn der
Zahlungspflicht nicht zugestimmt werden, da S. schon im Dezember 1938 in
Verzug gesetzt worden sei. Er habe auch schon damals monatlich Fr. 20.— fiir
seinen Vater offeriert, ohne aber in der Folge auch nur eine einzige Zahlung zu
leisten. Nachdem man dem Pflichtigen beziiglich der Hohe seines Beitrages der-
malen entgegengekommen sei, miisse anderseits auch verlangt werden, dal} er
die versaumten Zahlungen in monatlichen Raten von mindestens Fr. 15.— nach-
hole. Es werde deshalb beantragt, .J. S. zu verpflichten, seine monatlichen Bei-
trige von Fr. 35.— wenigstens ab 1. Januar 1939 zu bezahlen.

Demgegeniiber beantragte das Fiirsorgereferat Schaffhausen mit Schreiben
vom 15. September 1939 Abweisung des Rekurses. Zur Begrimdung wurde geltend
gemacht, daB S. glaubwiirdig dargetan habe, iiber keinerlei Ersparnisse zu ver-
fiigen. Den Beitrag von Fr. 35.— habe er freiwillig offeriert. Gemessen an seinen
bescheidenen Verhiltnissen und im Vergleich zu andern Fillen, welche die Fiir-
sorgekommission zu beurteilen habe, sei dieser Beitrag als ziemlich hoch zu
bezeichnen.

1V.

Der Regierungsrat zieht in Erwdigung :

Uber die Hohe des dem Pflichtigen auferlegten Unterstiitzungsbeitrages
besteht zwischen den Parteien Einigkeit. Streitig ist dagegen der Zeitpunkt, ab
welchem S. den monatlich zu bezahlenden Beitrag von Fr. 35.— zu entrichten hat.

Aus den Akten geht hervor, dall die Armenpflege Ziirich schon mit Schreiben
vom 5. Dezember 1938 an den Pflichtigen gelangte, um von ihm einen Beitrag
von Fr. 50.— zu verlangen, der erstmals pro Januar 1939 fillig sein sollte. Wih-
rend sich die Rekurrentin in der Folge mit einer Reduktion ihrer Forderung auf
Fr. 35.— begniigte, hilt sie an dem von ihr festgesetzten Zeitpunkt des Beginns
der Wirksamkeit, d. h. am 1. Januar 1939 fest. Demgegeniiber weist das Fiir-
sorgereferat der Stadt Schaffhausen darauf hin, daB3 S. iiber keine Ersparnisse
verfiige und der ihm auferlegte Beitrag von monatlich Fr. 35.— als ordentlich hoch
zu betrachten sei.

Als entscheidend mufl nach Erachten des Regierungsrates ganz allgemein
derjenige Zeitpunkt betrachtet werden, in dem ein Pflichtiger von der unterstiit-
zungspflichtigen Armenbehérde zur Leistung von Verwandtenunterstiitzung an-
gehalten und durch Nichtleistung in Verzug gesetzt wird. Wollte man anders
entscheiden, so hitte es ein Pflichtiger in der Hand, durch Ergreifung der ihm zu-
stehenden Rechtsmittel den Beginn der Unterstiitzungspflicht hinauszuschieben.
Vorliegend muf3 deshalb der 1. Januar 1939 als maBgebend in Betracht gezogen
werden. Die in dieser Riickwirkung zutage tretende scheinbare Harte wird sich
dann als nichtbestehend erweisen, wenn man beriicksichtigt, daBl S. den von ihm
schon zu Beginn des Jahres 1939 freiwillig offerierten monatlichen Unterhalts-
beitrag von Fr. 20.— bisher nicht entrichtet hat. S. wullte, dal} er unterstiitzungs-
pflichtig ist, und mufite damit rechnen, dafl die Armenpflege der Stadt Ziirich
auf ihrer Forderung grundsitzlich beharren werde, so dal er sich iiber seine
Zahlungspflicht rechtzeitig im Klaren sein und darnach einrichten konnte.

Aus diesen Griinden wird

beschlossen :

Der Rekurs wird geschiitzt und J. S. wird verpflichtet, gemafl Art. 328/29
ZGB an die Verpflegungskosten seines Vaters mit Wirkung ab 1. Januar 1939
einen Beitrag von Fr. 35— pro Monat zu leisten.

(Entscheid des Regierungsrates des Kts. Schaffhausen vom 15. Mai 1940.)
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42. Unterstiitzungspflicht von Verwandten. Die Unterstiitzungspflicht muf in
ihrem Mafe und ihrer Art so bestimmt werden, daf3 zwar den Bediirfnissen des Be-
rechtigten Rechnung getragen wird, aber andererseits die wirtschaftliche Existenz
und das Fortkommen des Pflichtigen und seiner Familienangehiorigen micht ge-
fihrdet oder erheblich beeintrichtigt werden. — Die Verwandtenunterstitzung kann
ausnahmsweise auch in anderer Art als in Geldleistung bestehen (z. B. Natural-

verpflegung).

,JIst der Beklagte, J. M.-M., verpflichtet, der Kligerin, Stadtgemeinde
Ziirich, an deren Unterstiitzungsauslagen fiir seinen Vater, J. M.-S., geb. 1854,
monatliche Unterstiitzungsbeitrige von Fr. 30.— erstmals pro Juli 1938, oder
Fr. 1000.— in bar von seinem Vermégen zu leisten, unter Kosten- und Entsché-

digungsfolge ?*

1. Der Vater des Beklagten, J. M.-S., geb. 1854, wird seit dem Jahre 1912
vom Fiirsorgeamt der Stadt Ziirich unterstiitzt, und zwar seit 1922 jedes Jahr.
Im Zeitpunkt der Klageeinleitung belief sich die Summe der ausbezahlten Unter-
stittzungen auf ca. Fr. 35 000.—. Gegenwirtig betrigt der Unterstiitzungsbetrag,
der von der Kligerin fiir den Vater des Beklagten aufgewendet wird, monatlich
Fr. 140.—. Der Beklagte, von Beruf Schuhmacher, versteuerte pro 1938 ein
Einkommen von Fr. 2100.— und ein Vermégen von Fr. 15 000.—. Seit dem
1. April 1939 ist er mit seiner Ehefrau und einer invaliden Tochter in V. (Kt.
Tessin) wohnhaft, wo er auf einer, zum Preise von Fr. 10 800.— erworbenen Lie-
genschaft die Landwirtschaft betreibt.

2. Zur Begriindung der Klage wird geltend gemacht, der Beklagte sei finan-
ziell in der Lage, einen Unterstiitzungsbeitrag fiir seinen Vater zu entrichten;
da es sich um einen Unterstiitzungspflichtigen in direkter Linie handle, kénne
ihm ein Beitrag bis zu seinem Existenzminimum zugemutet werden, welches
nicht erreicht sei, solange der Beklagte iiber ein Vermégen von Fr. 15 000.—
verfiige.

3. Der Beklagte beantragt die Abweisung der Klage, im wesentlichen mit
folgender Begriindung:

Im Zeitpunkt der Verlegung seines Wohnsitzes nach V. habe sein Vermogen
sich auf ca. Fr. 12 000.— belaufen; gegenwirtig bestehe es aus dem Heimwesen
in V. und ca. Fr. 2000.— in bar. Die Liegenschaft habe er fiir Fr. 10 800.— ge-
kauft und den Kaufpreis bis auf Fr. 4000.— bezahlt, dieser Rest sei durch eine
Hypothek sichergestellt. Er betreibe eine kleine Landwirtschaft und lebe mit
seiner Frau und einer invaliden Tochter aus den geringen Ertrignissen seines
Heimwesens. Er sei daher nicht in der Lage, seinen Vater finanziell zu unterstiitzen.
Dagegen sei er bereit und habe schon seit Jahren offeriert, den Vater zu sich zu
nehmen und zu verpflegen, was dieser aber immer abgelehnt habe mit der Er-
klirung, er sei Biirger der Stadt Ziirich, welche fiir ihn sorgen solle. Der Beklagte
ist auBerdem der Auffassung, seine Brider E. und E. seien jedenfalls auch in der
Lage, den Vater zu unterstiitzen.

4. Gemal Art. 328 ZGB sind Blutsverwandte in auf- und absteigender Linie
und Geschwister gegenseitig verpflichtet, einander zu unterstiitzen, sobald sie
ohne diesen Beistand in Not geraten wiirden. Nach Art. 329 ZGB richtet sich
der Unterstiitzungsanspruch gegen die Pflichtigen in der Reihenfolge ihrer Erb-
berechtigung und geht auf die Leistung, die zum Lebensunterhalt erforderlich
und den Verhiltnissen des Pflichtigen angemessen ist.
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DaBl der Vater des Beklagten unterstiitzungsberechtigt ist, steht fest und
wird von letzterem auch zugegeben. Als Sohn des Unterstiitzten trifft den Be-
klagten grundsitzlich die Unterstiitzungspflicht. Nach der zitierten Gesetzes-
bestimmung miissen aber bei der Festsetzung der Unterstiitzungsleistung die
6konomischen Verhiltnisse des Pflichtigen in angemessener Weise beriicksichtigt
werden. — Nun hat sich die wirtschaftliche Lage des Beklagten seit der Klage-
einleitung wesentlich verandert. Seitens der Kligerin sind die beziiglichen Vor-
bringen des Beklagten nicht bestritten worden. Es ist daher als feststehend zu
betrachten, daf} dieser gegenwirtig nur noch ein Barvermégen von ca. Fr. 2000.—
besitzt, wahrend seine iibrigen Ersparnisse in seinem kleinen Heimwesen in V.
investiert sind, von dessen bescheidenen Ertrignissen er mit seiner Familie lebt.
Unter solchen Umstinden kann man ihm weder zumuten, mit einer, wenn auch
kleinen, so doch regelmiafligen Geldrente, noch mit einer Kapitalabfindung be-
lastet zu werden, welche nur aus dem recht kleinen Barvermdogen geleistet werden
kénnten, das dadurch bald aufgebraucht wiirde. Es mull beachtet werden, daf
der Beklagte aufler fiir sich noch fiir seine Frau und eine kranke Tochter zu
sorgen hat. Miillte das bescheidene Barvermogen des Beklagten fiir die Unter-
stiitzung des Vaters verwendet werden, so wirde dadurch die Erfiillung der
Unterhaltspflichten gegeniiber der Ehefrau und der Tochter in Frage gestellt
oder jedenfalls erheblich beeintriachtigt. Die an sich bestehende Unterstiitzungs-
pflicht muf} in ihrem Maf3e und ihrer Art so bestimmt werden, dafl zwar den Be-
diirfnissen des Berechtigten Rechnung getragen wird, aber auf der anderen Seite
die wirtschaftliche Existenz und das Fortkommen des Pflichtigen und seiner
Familienangehérigen nicht gefahrdet oder erheblich beeintriachtigt werden. Die
Leistung der Unterstiitzung in Geld ist durch das Gesetz nicht vorgeschrieben.
Die Unterstiitzung kann ausnahmsweise in anderer Art gewihrt werden, wenn es
nach den Umstinden gerechtfertigt erscheint; so kann sie auch durch Natural-
verpflegung im Hause des Pflichtigen erfolgen (vgl. Kommentar Egger, Anm. 1 b
und ¢ zu Art. 329 ZGB; BGE 44, 11, S. 329 ff.).

Letzteres mull im vorliegenden Falle als die richtige Liésung angesehen werden.
Der Beklagte hat sich hierzu schon seit Jahren bereit erklirt. Dem 85jihrigen,
alleinstehenden Vater des Beklagten kann sehr wohl die Anpassung an diese Lo-
sung zugemutet werden, durch welche sowohl seiner Bediirftigkeit, wie der 6ko-
nomischen Lage des Beklagten in angemessener Weise Rechnung getragen wiirde.

5. Die auf Bezahlung einer Geldrente oder einer Kapitalabfindung gehende
Klage mufl unter diesen Umstinden abgewiesen werden. Die ProzeBkosten sind
gemil} § 37, Abs. 2 des Armengesetzes auf die Gerichtskasse zu nehmen. Von der
Zusprechung einer ProzeBentschidigung an den obsiegenden Beklagten ist in
Anwendung von §78 ZPO Umgang zu nehmen, da die Abweisung der Klage
zufolge der seit Einleitung derselben eingetretenen Verhiltnisse erfolgt und der
Tatbestand, wie er im Zeitpunkt der Klageeinleitung vorhanden war, zur Gut-
heiBung der Klage hitte fithren miissen.

erkannt :
Die Klage wird abgewiesen.

(Entscheid des Bezirksgerichtes Ziirich vom 8. Dezember 1939.)



	B. Entscheide kantonaler Behörden

